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STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Bearbeiter: BA / Herr Höhne 
Einreicher: Oberbürgermeister 

Sitzungsdrucksache-Nr.: 
Erstellungsdatum: 

Status: 

596/2022 
08.09.2022 

öffentlich 

 

 

B E S C H L U S S V O R L A G E  

T e c h n i s c h e r  u n d  V e r g a b e a u s s c h u s s  

Beschluss zur Petition für ein schöneres und besucherfreundlicheres 

Zentrum 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Abstimmung 

 anwesend ja nein enthalten 

Technischer und Vergabeausschuss 22.09.2022 Entscheidung     

 
 

Gesetzliche Grundlage: §12 SächsGemO, §4 Abs. 8 Hauptsatzung 
 

Bereits gefasste Beschlüsse keine 
 

Aufzuhebende Beschlüsse keine 
 

 
Finanzielle Auswirkungen / Deckungsnachweis: 
 

Veranschlagt unter HH-Stelle/ 
Produktkonto 

 

Bezeichnung der HH-Stelle/ 
Produktkonto 

 

 

Finanzielle Auswirkungen Gesamtbetrag aktuelles HH-Jahr Folgejahre jährlich 

Aufwendungen 0 0 0 

zuzügl. 
Abschreibungsaufwand 

0 0 0 

zuzügl. geschätztem Bewirt-
schaftungsaufwand 

0 0 0 

Erträge 0 0 0 

 
 
 
gezeichnet 
Zenker 

Oberbürgermeister 
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Begründung:  

 
Sauberkeit 

• Die Reinigung der Straßen und Plätze der Stadt Zittau erfolgt im Rahmen der Leistungsfä-
higkeit des städtischen Haushalts. Speziell in der Innenstadt ist jeden Tag ein Mitarbeiter 

bzw. eine Mitarbeiterin der Städtischen Dienstleistungsgesellschaft im Einsatz, um Wege und 
Plätze zu säubern. Im Übrigen greift die Satzung der Stadt Zittau über die Verpflichtung der 
Straßenanlieger zum Schneeräumen, Bestreuen und Reinigen der Gehwege im Stadtgebiet 
Zittau (Gehwegreinigungssatzung) vom 26.04.2007. 

• Die Kehrmaschine ist regelmäßig in der Innenstadt im Einsatz. 
• Das Leeren der Papierkörbe erfolgt mehrmals in der Woche, einschließlich Samstag.  

 

Papierkörbe am Rathaus 
Die Anordnung der Papierkörbe wurde bewusst vorgenommen. Hintergründe sind: 

• die Abfallbehälter sollen auf Hochzeitsfotos nicht zu sehen sein 

• sie stehen in Höhe der Bänke, damit kurzer Weg Bank / Abfallbehälter 

• sie stehen zurückgesetzt wegen der Durchgangsbreite auf dem Gehweg und wegen mögli-

cher Geruchsbelästigungen durch eingeworfene Hundekotbeutel 
 
Einhaltung der Straßenverkehrsordnung – 20 km/h innerhalb des „Grünen Ringes“ 

• Geschwindigkeitskontrollen werden in der Innenstadt bereits durchgeführt (Frauenstraße, 

Klosterstraße, Ludwigstraße,…) 

• Die Anordnung einer geschwindigkeitsmessenden Tafel wird im Rahmen der Sanierung der 

Böhmischen Straße realisiert.  Da die Verwaltung der Anregung aus der Bürgerbeteiligung 

gefolgt ist und prüft inwieweit, die Straßenbeleuchtung über Wandkandelaber realisiert 

werden kann, erfolgt die Montage eines separaten Mastes für die Befestigung der Tafel. 

• Die geforderten Schwellen im Straßenkörper werden abgelehnt. Gründe hierfür sind u.a. die 

Verkehrssicherungspflicht (gefährdend für Radfahrer) und die stärkere Geräuschbelastung 

durch Bremsen, Überfahren und Beschleunigen. Der zu erwartenden Geschwindigkeitsmini-

mierung durch den Einbau von Schwellen im Straßenkörper steht damit eine höhere Lärm-

belastung gegenüber, welche von den Petenten schon jetzt als unzumutbar dargestellt 

wird. Im Abwägungsprozess wurde festgestellt, dass beim Einfahren in die Böhmische 

Straße aus Richtung Ring die Geschwindigkeit auch derzeit und ohne verkehrsberuhigende 

Maßnahmen deutlich reduziert werden muss, um der rechts-vor-links Regelung gerecht zu 

werden (Reitbahnstraße). Für die Kraftfahrer, die im Abbiegeprozess die Zonenregelungen 

nicht wahr genommen haben erfolgt eine überdimensionale Markierung der Zonenregelun-

gen im Kreuzungsbereich Böhmische Straße / Reitbahnstraße. 

• Der vorgeschlagene Einbau von versenkbaren Pollern hat keinerlei Einfluss auf die in der 

Straße gefahrenen Geschwindigkeiten. 
 
Änderung der Verkehrsführung – eingeschränkte Nutzung 

Aus Sicht der Verwaltung ist eine Änderung der Verkehrsorganisation in der Innenstadt nicht nötig.  
Bedacht werden muss an dieser Stelle, dass die Minderung des Verkehrs im Bereich der Böhmischen 
Straße zu einer Mehrbelastung anderer Straßen bzw. zu mehr Verkehr infolge längerer Wege beim 
Einfahren in die Innenstadt bzw. beim Ausfahren aus der Innenstadt führt. Weiterhin ist die von den 
Petenten gewünschte Einbahnstraßenregelung kein geeignetes Mittel zur geforderten Geschwindig-

keitsreduzierung. 
Die Einschränkung der Nutzung der Böhmischen Straße ist nicht möglich (und nicht gewollt), da die 
Straße öffentlich als solche gewidmet ist und die Widmung keine Einschränkung der Nutzung vor-
sieht. Außerdem hat die Böhmische Straße eine wichtige Erschließungsfunktion für die Innenstadt 
aus Richtung Süden (Verwaltungszentrum Landkreis Görlitz und Hochschule). 
 

Oberer Teil der Böhmischen Straße 
Der Bereich ist vorschriftsmäßig beschildert. Ein Zusatzschild, welches die Gültigkeit angeordneter 
und angebrachter Verkehrszeichen explizit auch für Radfahrer regelt, gibt es nicht. 
Im Rahmen des Ausbaus der Böhmischen Straße ist in Abstimmung zwischen Polizei und Verkehrs-

behörde sogar die Freigabe für Radfahrer zum Befahren der Straße entgegen der Einbahnstraße im 
oberen Bereich geplant. 
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Radfahrer auf dem Gehweg 
Das Problem einer möglichen Kollision mit einem Radfahrer beim Verlassen des Hauses kann durch 
die Sanierung der Straße nicht beseitigt werden. Grundsätzlich führt das Verlassen des Hauses durch 
das direkte Angrenzen an den öffentlichen Verkehrsraum zum Betreten des öffentlichen Verkehrs-

raumes. Dieses Betreten erfordert, ähnlich wie beim Queren einer Straße, die Inaugenscheinnahme 
des Verkehrsraumes zur Prüfung, ob ein gefahrloses Betreten möglich ist. Anzumerken ist an dieser 
Stelle, dass Kindern bis zu einem Alter von 10 Jahren das Benutzen der Gehwege mit dem Fahrrad 
grundsätzlich erlaubt ist. 
 
Sperrung der Innenstadt von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr 
Siehe „Änderung der Verkehrsführung – eingeschränkte Nutzung“ mit den Ausführungen zur Wid-

mung. 
Weiterhin ist zu beachten das durch eine, in den Nachtstunden zeitlich befristete, Sperrung der In-
nenstadt, diese als Wohnstandort für Menschen im Schichtdienst bzw. frühen Arbeitsbeginn unat-
traktiv wird. 

Eine Sperrung führt zur Einschränkung des öffentlichen Lebens. 
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Beschlussvorschlag: 

 
Der Technische- und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau berät über die Peti-
tion mit dem Ergebnis, dass der Petition nur in Bezug auf die Installation einer geschwin-
digkeitsmessenden Tafel abgeholfen werden kann.  
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